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Öffentliches Recht. Der Abriss von
Gebäuden auf einer Konversionsfläche
kann schon nach kurzer Zeit die
planungsrechtliche Lage grundlegend
ändern und einen Neubau verhindern.

OVG Nordrhein-Westfalen, Beschluss vom 1. April
2025, Az. 10 A 1795/22

Ein Neubau auf Konversionsareal
kann unzulässig sein
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DER FALL

Es geht um die Ablehnung eines Antrags
auf Erteilung eines bauplanungsrechtli-
chen Vorbescheids für einen Lebensmit-
tel-Discountermarkt. Dieser sollte auf
dem Areal eines ehemaligen Kraftwerks
entstehen, das viele Jahre vor Stellung des
Vorbescheidsantrags stillgelegt und
zurückgebaut worden war. Lediglich die
Betriebswohnungenwaren zunächst noch
vorhanden, wurden aber ebenfalls rund

ein Jahr vor Antragstellung abgerissen.
Der Antragsteller war der Auffassung, die
Wohnungen hätten noch eine sogenannte
nachprägende Wirkung. Er ging daher
davon aus, dass der Bereich, in dem sie
sich zuvor befanden, weiter dem baupla-
nungsrechtlichen Innenbereich zuzu-
rechnen und entsprechend bebaubar sei.
Das Verwaltungsgericht wies seine Klage
gegen die Ablehnung ab.
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DIE FOLGEN

Das Vorhaben widerspreche entweder
den Festsetzungen des Bebauungsplans
oder es liege bei unterstellter Unwirksam-
keit des Plans im Außenbereich und sei
daher unzulässig. Das OVG bestätigte
dies. Das Vorhabengrundstück sei dem
grundsätzlich vonBebauung freizuhalten-
den Außenbereich zuzuordnen, weil der
Bebauungszusammenhang durch den
Abriss der zuvor dort befindlichen Be-
triebswohnhäuser unterbrochen wurde.
Der Kläger drang nicht mit seinem Argu-
ment durch, dass nur ein kurzer Zeitraum
zwischen deren Abriss und seiner Antrag-
stellung vergangen war. Das OVG stellte

zunächst darauf ab, dass die früheren
Betriebswohnungen ohnehin am Rande
des Bebauungszusammenhangs lagen.
Schon deshalb würde sich keine erneute
Bebauung aufdrängen. Weiteres maßgeb-
liches Argument war, dass die Betriebs-
wohnungen Teil eines insgesamt stillge-
legten Industriestandorts waren. Ihr
Abriss stellte daher den Abschluss einer
Nutzungsaufgabe dar. Nach der Verkehrs-
auffassung war daher unabhängig davon,
dass der Abriss noch nicht lange zurück
lag, dennoch nichtmehrmit einer Neube-
bauung zu rechnen.
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WAS IST ZU TUN?

Das Urteil ist gerade im Bereich von Kon-
versionsstandorten von hoher Relevanz,
da der Abriss der Bestandsgebäude unter
Umständen relativ unmittelbar zu einer
grundlegenden Veränderung der Pla-
nungssituation führt. Es gilt, schnell neues
Planungsrecht durch Überplanung des
Areals zu schaffen. Außerhalb der Umnut-
zung von Industriebrachen ist von demje-

nigen, der sich auf eine Innenbereichslage
berufen will, beim Abriss jeweils genau
anhandder Lage desGebäudes und seiner
bisherigen Funktion zu belegen, dass sich
eine Neubebauung an genau dieser Stelle
nach der Verkehrsauffassung aufdrängt.

(redigiert von Monika Hillemacher)

Rechtsanwalt
Dr. Lars Kölling
von Rotthege

Quelle: Rotthege; Urheber: Michael Neuhaus

Mietrecht. Ein Gesellschafterwechsel
bedeutet keine unbefugte Überlassung der
Mietsache an einen Dritten. Eine mit dem
Wechsel begründete außerordentliche
Kündigung ist unwirksam.

OLG Frankfurt, Urteil vom 21. Februar 2025,
Az. 2 U 35/24

Änderung eines Gesellschafters
ist kein Kündigungsgrund
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DER FALL

Ein Vermieter und ein Mieter in der
Rechtsform einer GmbH schließen einen
AGB-Mietvertrag über ein Hotel. Danach
ist der Mieter ohne Einwilligung des Ver-
mieters weder zur Untervermietung noch
zur sonstigen Gebrauchsüberlassung an
Dritte berechtigt. Auch ein Wechsel des
Inhabers oder eine Änderung der Rechts-
form gilt demnach als Gebrauchsüberlas-
sung (sogenannte Change-of-Control-

Klausel). Später überträgt der Alleingesell-
schafter der GmbH seine Anteile an einen
Dritten, der auch Geschäftsführer wird,
ohne zuvor die Einwilligung des Vermie-
ters einzuholen. Dieser kündigt das Miet-
verhältnis außerordentlich wegen Versto-
ßes gegen die Change-of-Control-Klausel.
Ihm sei es darauf angekommen, einen
zuverlässigen Hotelbetreiber zu haben.
Das sei der neue Gesellschafter nicht.
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DIE FOLGEN

Die Kündigung ist unwirksam. Bei der
erforderlichen Auslegung der Klausel ist
unter einem Inhaberwechsel der Aus-
tausch des Vertragspartners zu verstehen.
Ein Wechsel des Gesellschafters mag im
Handels- oder GmbH-Recht zu einem
Inhaberwechsel führen. Allerdings ist der
Austausch des Geschäftsführers oder die
Änderung der Gesellschafter im Miet-
oder Pachtvertrag kein Wechsel des
Vertragspartners. Ein Inhaberwechsel
begründet weder eine zustimmungsbe-
dürftige Untervermietung noch eine
unbefugte Gebrauchsüberlassung. Auch
als Change-of-Control-Klausel ist die Ver-

einbarung zumindest als AGB unwirksam.
Denn sie benachteiligt den Mieter unan-
gemessen. Sie wäre nur ausnahmsweise
zulässig, wenn der Vermieter an der Per-
son des Mieters ein besonderes Interesse
hat. Bei der Vermietung an juristische Per-
sonen besteht aber nur ein sehr begrenz-
tes Schutzbedürfnis, da der Vermieter
durch die Überlassung der Mietsache zu
einem bestimmten Zweck bereits vor
einer unabgestimmten Verwendung
durch den Mieter geschützt ist, und jeder
Vermieter mit einem Gesellschafterwech-
sel rechnen muss.
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WAS IST ZU TUN?

Change-of-Control-Klauseln in gewerbli-
chenMietverträgen sollen regeln, wie sich
Änderungen in der Gesellschafterstruktur
oder derGeschäftsführungdesMieters auf
das Mietverhältnis auswirken. Solche
Klauseln sind jedoch umstritten, da sie in
die unternehmensinterne Organisation
des Mieters eingreifen und dessen wirt-
schaftliche Kontinuität gefährden. Für die

Wirksamkeit kommt es entscheidend
darauf an, dass ein konkretes Schutzbe-
dürfnis des Vermieters besteht. Dieses
besondere Interesse muss im Mietvertrag
als konkrete Vertragspflicht des Mieters
geregelt und in nachvollziehbarer Weise
begründet werden und darf nicht nur als
bloße Goodwill-Erklärung ausgestaltet
sein. (redigiert von Monika Hillemacher)

Rechtsanwalt
Heiko Stoll von Bryan
Cave Leighton Paisner

Quelle: Bryan Cave Leighton Paisner

Steuerrecht. Nach Ansicht des BFH kann
die auf zehn Jahre ausgedehnte Haltefrist
auf steuerfreie Einbringung von
Grundstücken nicht auf Vorgänge
vor der Reform der Grunderwerbsteuer
angewendet werden.

BFH, Beschluss vom 10. April 2025,
Az. II B 54/24

Dank widersprüchlicher Normen
entfällt die Grunderwerbsteuer
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DER FALL

2018 brachte eine Kommanditgesellschaft
Grundstücke in eine offene Handelsge-
sellschaft (OHG) ein. Letzteres war grund-
erwerbsteuerfrei, da bei beiden Gesell-
schaften dieselben Gesellschafter in iden-
tischem Umfang beteiligt waren. Es galt
die fünfjährige Nachbehaltensfrist, wo-
nach rückwirkend Grunderwerbsteuer
anfällt, wenn sich in dem Zeitraum die
Beteiligung eines Gesellschafters verrin-

gert. Im Juni 2023 änderte die OHG ihre
Rechtsform zur GmbH, was das Finanz-
amt als Verletzung der durch die Grund-
erwerbsteuerreform 2021 auf zehn Jahre
verlängerten Haltefrist ansah. Es legte
rückwirkend Grunderwerbsteuer fest. Die
Aussetzung der Vollziehung wurde abge-
lehnt. Dem Antrag des Steuerpflichtigen
auf Aufhebung der Steuervollziehung gab
das Finanzgericht Düsseldorf statt.
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DIE FOLGEN

Der BFH bestätigte das Ergebnis des
Finanzgerichts Düsseldorf. Es bestehen
ernsthafte Zweifel, ob die zehnjährige
Haltefrist rückwirkend gilt. Denn die
verschiedenen Übergangsregelungen der
Grunderwerbsteuerreform widersprechen
sich. Nach einer Übergangsregel greift die
neue zehnjährige Frist nur bei Erwerbs-
vorgängen nach dem 30. Juni 2021 und
maßgeblicher Erwerbsvorgang sei die
ursprüngliche Übertragung im Jahre 2018.

Nach dem Wortlaut der anderen Über-
gangsregel sei hingegen die Anwendung
der zehnjährigen Frist ausgeschlossen,
wenn die fünfjährige Frist am 1. Juli 2021
schon geendet hatte. Diesen Widerspruch
löste der BFH zugunsten des Steuerpflich-
tigen auf.
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WAS IST ZU TUN?

In Fällen einer vor dem 1. Juli 2021 er-
folgten grunderwerbsteuerfreien Grund-
stücksübertragung sollten sich Steuer-
pflichtige, die von einer nachträglichen
Grunderwerbsteuerfestsetzung wegen Ver-
stoß gegen die verlängerte Nachbehal-
tensfrist betroffen sind, wehren. Letzteres
kann nicht nur Formwechsel betreffen,
sondern auch andere Übertragungsvor-
gänge nach dem Ablauf der ursprüngli-
chen fünfjährigen Haltefrist. Im Rahmen
eines Einspruchsverfahrens können sie –
gestützt auf den BFH-Beschluss – gegen

die Zahlung der Grunderwerbsteuer vor-
gehen. Es ist zu beachten, dass als grund-
erwerbsteuerfreie Grundstücksübertra-
gungen nicht nur Fälle der Übertragung
zwischen gesellschafteridentischen Per-
sonengesellschaften, sondern auch Über-
tragungen zwischen Gesellschafter und
Personengesellschaft infrage kommen. Es
bleibt abzuwarten, wie sich die Finanzver-
waltung positioniert. Die weiteren Ent-
scheidungen der Finanzgerichtsbarkeit
sind zu beobachten.

(redigiert von Monika Hillemacher)

Rechtsanwalt
Dr. Martin Schellenberg

von Heuking
Quelle: Heuking

Vergaberecht. Angebote können einzeln
bewertet werden. Für die Benotung sind
dieselben Maßstäben anzulegen. Diese
haben überprüfbar und plausibel zu sein.

Bayerisches Oberstes Landesgericht,
Beschluss vom 7. Mai 2025, Az. Verg 8/24

Die Bewertung der Angebote
erfolgt nach gleichem Maßstab
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DER FALL

Eine großer bayerischer Klinikverband
sucht einen Beschaffungsdienstleister
und schreibt diesen Auftrag europaweit
aus. Der unterlegene Bieter greift die
Bewertung an. Gewertet wurde auf der
Grundlage von Konzepten. Die Bieter
mussten diese Konzepte zusammen mit
dem Angebot vorlegen. Der Vorwurf des
unterlegenen Bieters: Die Auftraggeberin

hätte sich nicht an ihre eigenen Bewer-
tungskriterien gehalten und widersprüch-
lich gewertet. Insbesondere sei bei dem
Vergleich nicht dokumentiert worden,
warum das eigene Angebot schlechter als
dasjenige des Wettbewerbers abgeschnit-
ten habe. Er beantragt eine Nachprüfung.
Die Vergabekammer gibt ihm Recht. Der
Klinikverband legt Beschwerde ein.
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DIE FOLGEN

Mit Erfolg. Das Bayerische Oberste Lan-
desgericht (BayObLG) hat die Argumenta-
tion des unterlegenen Bieters zurückge-
wiesen und das Urteil der Vorinstanz auf-
gehoben. Nach Ansicht des BayObLG ist
es nicht erforderlich, in der Wertungsbe-
gründung konkrete Konzeptbestandteile
unterschiedlicher Bieter gegenüberzustel-
len und zu vergleichen. Es genügt viel-
mehr, wenn jedes Angebot für sich gewer-
tet wird. Allerdings muss diese Wertung
einem Vergleich mit der Wertung der
Wettbewerber standhalten. Das Gericht

prüft also, ob jedes Angebot nachvollzieh-
bar gewertet wurde und ob sich aus einem
– durch das Gericht durchgeführten – Ver-
gleich keine Wertungswidersprüche erge-
ben. Auftraggeber haben bei ihrer Ent-
scheidung Spielraum. Ihre Vergabe muss
aber insbesondere auch dahingehend
überprüfbar sein, ob die Noten plausibel
und ohne Benachteiligung der jeweiligen
Bieter vergeben wurden. Eine unzurei-
chende Dokumentation reicht in der
Regel alleine nicht, um eine Vergabe
anzugreifen.
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WAS IST ZU TUN?

Der Beschluss des BayObLG enthält wich-
tige Hinweise zur qualitativen Wertung
von Angeboten. Die Wertung muss einem
Vergleich standhalten. Sie kann, aber
muss nicht selbst vergleichend formuliert
sein. Vor dieser Entscheidung bestand in
der Praxis Unsicherheit, wie intensiv Auf-
traggeber in den Wertungstexten verglei-
chend argumentieren mussten. Vergabe-
kammern kontrollierten die Wertungs-
spielräume in unterschiedlich intensiver
Weise. Nun steht fest, dass die Wertung

jedes Angebots separat ausgeführtwerden
kann. Die Wertung aller Angebote muss
dabei einer Nachprüfung standhalten. Im
Nachprüfungsverfahren wird dann kon-
trolliert, ob die Auftraggeberin unter-
schiedliche Maßstäbe bei den Bietern
angelegt hat. Ist dies der Fall, so wird eine
Wiederholung der Wertung angeordnet.

(redigiert von Monika Hillemacher)
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